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Entfaltungsmöglichkeiten als Per
sönlichkeit. Die ökonomische Ab
hängigkeit fand in der juristischen 
Ungleichheit ihren Ausdruck und 
führte dazu, daß die Frauen im ge
sellschaftlichen Leben benachteiligt 
und vor allem auf die Tätigkeit in 
der Familie orientiert wurden. Die 
kapitalistische Gesellschaft sprengte 
durch den gesellschaftlichen Cha
rakter der Produktion diesen Rah
men und bezog die Frau in den Pro
duktionsprozeß als profitgünstiges 
Ausbeutungsobjekt ein. Die kapita
listischen Produktionsverhältnisse 
schaffen zwar Voraussetzungen für 
eine Ausdehnung der gesellschaftli
chen Wirkungsmöglichkeit der Frau, 
aber keine Bedingungen für die 
Vereinigung bzw. Übereinstimmung 
von beruflicher Tätigkeit, Familien
pflichten und Mutterschaft. Aus die
sen Gründen ist der Kampf für die 
Befreiung der Frau von Ausbeutung 
und Unterdrückung objektiv Be
standteil des Kampfes für demokra- 

I tische Veränderungen, die den Weg 
zur sozialistischen Umgestaltung 
der Gesellschaft öffnen. Erstmals 
mit der Großen Sozialistischen Ok
toberrevolution entstanden gesell
schaftliche Verhältnisse, die Mann 
und Frau gleichstellten. Der soziali
stische Staat verankert dieses Ziel 
des Kampfes der Arbeiterklasse juri
stisch und schafft zunehmend gün
stigere Bedingungen für die reale 
gleichberechtigte Teilnahme der 
Frau am gesellschaftlichen Leben. 
»Die Frau und der Mann haben in 
der UdSSR die gleichen Rechte.
Die Verwirklichung dieser Rechte 
wird dadurch gesichert, daß den 
Frauen bei Bildung und Qualifizie
rung, in der Arbeit, bei der Entloh
nung und beruflichen Weiterent
wicklung, in der gesellschaftlichen, 

olitischen und kulturellen Tätig
en gleiche Möglichkeiten wie den 

Männern gewährt werden; ferner 
durch spezielle Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeit und der Gesund
heit der Frauen; durch die Schaf

fung von Bedingungen, die es den 
Frauen ermöglichen, ihre Berufstä
tigkeit mit der Mutterschaft zu ver
binden; durch rechtlichen Schutz, 
materielle und moralische Unter
stützung von Mutter und Kind ein
schließlich der Gewährung bezahl
ten Urlaubs und anderer Vergünsti
gungen für schwangere Frauen und 
Mütter und der allmählichen Redu
zierung der Arbeitszeit für Frauen 
mit Kleinkindern.« (Verfassung der 
UdSSR, Art. 35) Kennzeichnend 
für die Lage der Frau im Sozialis
mus sind ihre umfassende Berufstä
tigkeit (in der DDR über 90%) und 
die daraus resultierende persönliche 
ökonomische Unabhängigkeit, ihre 
soziale Sicherheit und ihr politisches 
Mitspracherecht in allen staatlichen 
und gesellschaftlichen Angelegen
heiten, so z. B. als Abgeordnete in 
den Volksvertretungen und in lei
tenden Funktionen staatlicher und 
wirtschaftsleitender Organe sowie 
gesellschaftlicher Organisationen. 
Die Möglichkeiten für die umfas
sende Berufstätigkeit der Frau er
weitern sich mit dem wissenschaft
lich-technischen Fortschritt und den 
damit verbundenen Veränderungen 
im Charakter und Inhalt der Arbeit 
in der sozialistischen Gesellschaft 
ständig, während die Frauen im Ka
pitalismus in der Regel als erste bei 
Konjunkturrückgang und Rationa
lisierungsmaßnahmen ihren Arbeits
platz verlieren und als billige Ar
beitskräftereserve dienen. »Die 
wahrhaft großen Fortschritte in der 
beruflichen und gesellschaftlichen 
Arbeit der Frauen, ihr wachsender 
Anteil an verantwortlichen Funktio
nen des Staates und der Wirtschaft 
sowie die weiter steigenden Gebur
ten beweisen, daß in unserer Repu
blik ein hohes Niveau von gleichen 
Rechten und Bedingungen, sie im 
Alltag anzuwenden, erreicht ist. 
Von niemandem wird diese Errun
genschaft des Sozialismus wohl stär
ker empfunden als von den Frauen 
selbst.« (Flonecker, X. Parteitag,


